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Andreas Würgler

Feine Unterschiede unter Gleichen

Kaschierung und Inszenierung von Macht und Rang
in der alten Eidgenossenschaft

«Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.»1

Die Metapher der Brüderlichkeit stand in der Frühen Neuzeit wie in der Französischen

Revolution für die soziale Dimension der Gleichheit und erscheint in der Schwurszene

von Friedrich Schillers Wilhelm Teil im Pathos des klassischen deutschen Dramas.

Die Tücke der Metapher besteht darin, dass sie mehrdeutig und mehrdimensional ist.

Denn das Sinnbild der Brüderlichkeit verweist nicht nur auf die Gleichheit - nämlich

bezüglich der Abstammung von denselben Eltern -, sondern auch auf die gerade im
Falle des Erbrechts zum Teil virulente Ungleichheit, nämlich zwischen Erstgeborenen

und Nachgeborenen, zwischen Söhnen und Töchtern. Das Spannungsfeld von

gewollter Gleichheit und faktischer Ungleichheit, von feinen Unterschieden unter
Gleichen und egalisierenden Momenten unter Ungleichen möchte ich in Bezug auf
die alte Eidgenossenschaft abstecken. Dabei geht es weniger um die Produktion

von Ungleichheit zwischen Individuen als um die Reproduktion und Repräsentation

von Ungleichheit zwischen korporativen oder staatlichen Akteuren und deren

Repräsentanten.

Produktion von Gleichheit

Gleich ist den Eidgenossen als Kantonen und in Grenzen auch als politischen
Individuen die Bezeichnung «Eidgenossen». Das Prinzip des freiwilligen, horizontalen
Eides unter als gleichwertig gedachten Partnern, das der Eidgenossenschaft den

Namen gab, wurde vom übrigen, fürstlich-monarchischen Europa als «coniuratio»,
als «Verschwörung», diffamiert. Es stand quer zum vertikalen und asymmetrischen

Huldigungseid, den Untertanen ihrem Herrn zu leisten verpflichtet waren. Daher

geriet die Eidgenossenschaft zum staatstheoretischen Skandalon im frühmodernen
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Europa. Denn der Bund der Eidgenossen war reziprok, weitgehend symmetrisch
und eben horizontal.2

Diese Gleichheit der Eidgenossen wurde nicht nur aus geschichtspolitischen und

legitimatorischen Gründen von der schweizerischen Historiographie vom 15. bis ins

20. Jahrhundert sorgsam gepflegt. Die Gleichheit wurde auch von Beobachtern, die

von aussen kamen, als solche wahrgenommen, erfahren und beschrieben.

Was den Mailänder Diplomaten Balcus um 1500 in Erstaunen versetzte, nämlich
dass die Vertreter der eidgenössischen Kantone an ihrer gemeinsamen Versammlung,
der Tagsatzung3 (er nennt sie «dieta», «senatus» oder «concilium»), «summis pariter

atque infimis sine delectu et discrimine, caeteris silentibus atque auscultantibus,
sententias dicere licet»,4 bestätigte rund fünfzig Jahre später der päpstliche Nuntius
in seinem Bericht nach Rom: «Omnium tarnen auctoritas in comitiis par; a singulis
pagis legati missi singula habent suffragia.»5

Der Hinweis auf die Gleichheit der Stimmkraft an der Tagsatzung kann ergänzt
werden durch jenen auf das Rotationsprinzip, das die eidgenössischen Orte bei der

Verwaltung der Gemeinen Herrschaften anwandten. Die Landvogtstellen in diesen

gemeinsam verwalteten Vogteien gingen unter den mitregierenden Kantonen im

zweijährigen Turnus um, unabhängig von der Grösse und Macht des einzelnen Kantons.

Auch die Anwendung des Mehrheitsprinzips in Angelegenheiten der Gemeinen

Herrschaften unterstreicht - in Verbindung mit der Regel «ein Kanton, eine Stimme»

- die Gleichwertigkeit der Mitglieder.
Symbolischen Ausdruck fand diese bündische Gleichheit in der Figur des

Wappenkranzes. Die kreisförmige Anordnung, die durch Jakob Stampfers sogenannten
Bundes- und Patentaler von 1546 und 1547 bekannt wurde, betont im Gegensatz zur

Stufenleiter, zum Stammbaum, zur Treppe und ähnlichen räumlichen Anordnungen
der Hierarchie gerade die Gleichheit der Mitglieder durch die gleiche Entfernung

vom Mittelpunkt. Diese Ikonographie wurde auch durch Kupferstiche, unter anderem

als Frontispitz zu den verschiedenen Auflagen und Übersetzungen zu Josias Simlers

VomRegiment loblicher Eidgnosschaft, verbreitet und in verschiedenen Kontexten

aufgenommen - bis in die heutige Bundeshauskuppel.6

Wahrnehmung von Ungleichheit

Die fremden Diplomaten, die über die politische Gleichheit der Kantone staunten,
beobachteten jedoch auch Ungleichheiten, die sie genauso scharf wahrnahmen.

Zunächst, und gerade auf diesem Hintergrund wurde die politische Gleichheit umso

bemerkenswerter, zunächst einmal war die unterschiedliche Grösse der Kantone
unübersehbar. Bezogen auf die Bevölkerungszahl schätzten italienische und
französische Diplomaten das Verhältnis vom kleinsten zum grössten Kanton auf circa
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eins zu dreissig. Im grössten Kanton (Bern inklusive Aargau und Waadt) wohnten
demnach dreissigmal mehr Menschen als in den kleinsten (Uri oder Unterwaiden
oder Glarus). Diese Differenz wurde meist in Form der wehrfähigen Mannschaft

beziehungsweise der potentiellen Truppenstärken ausgedrückt.
Auch der Flächenvergleich zwischen den Kantonen machte die Differenzen nicht

nur für die Diplomaten augenfällig. Die im 16. Jahrhundert sich entwickelnde

Kartographie bot einigermassen flächentreue Projektionen der Schweiz, sodass ein

optischer Grössenvergleich möglich wurde, selbst wenn nur die Aussengrenzen der

Eidgenossenschaft, noch nicht aber die Kantonsgrenzen ausgezogen wurden. Erst

im 17. Jahrhundert verzeichneten Schweizer Karten auch die Grenzlinien zwischen
den Kantonen.7 Diplomaten gehörten, wie wir aus ihren Korrespondenzen wissen,8

zu den frühen Kartenliebhabern.

Die Ungleichheiten waren jedoch nicht nur quantitativer, sondern auch qualitativer
Natur. Die für die Aussenbeziehungen zuständigen Stellen an den europäischen
Höfen pflegten ihre Gesandten mit Instruktionen und Memorialen auf die komplexen
Verhältnisse in der kleinen Eidgenossenschaft vorzubereiten. Dabei kamen alle auf
die verschiedenen politischen Verfassungen der dreizehn Kantone zu sprechen und

unterschieden die «republica de' cittadini» von der «republica de' populari», wozu
der Mailänder Diplomat Ascanio Marso nicht nur die Landsgemeindeorte, sondern

auch Schaffhausen zählte.9 Oder sie teilten, wie etwa der französische Ambassadeur

Marquis de Puyzieulx im Jahr 1708, deren Regierungen in «aristocratique» (damit
waren die Patrizierstädte Bern, Luzern und Fribourg gemeint), «aristo-démocratique»

(die übrigen [Zunft-(Städte) und «purement démocratique» (die Landsgemeindeorte)
ein.10

Hinsichtlich der Sprache erschienen die Kantone den fremden Beobachtern als

uniform, denn alle Schweizer Politiker sprachen grobe deutsche Dialekte.11 Denn

unbesehen der französisch- und italienischsprachigen Untertanenlande und Gemeinen

Herrschaften kommunizierten die eidgenössischen Eliten unter sich nur auf Deutsch.

Im Verwaltungsverkehr mit anderssprachigen Untertanen nahm man bei Bedarf die

Hilfe von Dolmetschern in Anspruch.12

Dagegen bildete vor allem die Konfession eine konfliktträchtige und spannungsgeladene

Differenz auch nach den konfessionellen Bürgerkriegen von 1531, 1656

und 1712. Der englische Gesandte Abraham Stanyan hielt seine Erfahrungen in
der Eidgenossenschaft 1714 fest und schrieb unter anderem: «one may say, the

Reformation gave a Blow, which has split the Helvetick Body in two; For as the

Interest of Religion enters more or less into all their publick Actions, the General

Diets are now only kept up, to regulate the Affairs to their common Bailliages, and

to maintain an outward appearence of Union among them; thereas indeed all Publick
Affairs of Consequence, are treated at the Particular Diets of the two Religions».13

Und der venezianische Gesandte Giovanni Battista Padavino bilanzierte 1608 seine
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Aufzählung der politischen, ökonomischen und konfessionellen Disparitäten unter
den Eidgenossen mit dem Satz: «si puö concludere, trovarsi l'Elvezia unita piuttosto
di nome, che di vero effetto».14

Kaschierung und Inszenierung von Ungleichheit

Wie und warum die Eidgenossen bestrebt waren, die «outward appearence of Union»
aufrecht zu erhalten, das hatte der italienische Gesandte in mailändisch-spanischem
Dienst Ascanio Marso schon im 16. auf den Punkt gebracht, wenn er die eidgenössische

Konstellation mit dem Satz charakterisierte: «Si puö dire che questa sia una

certa unione d'animi contrari, i quali per timore di retornare sotto più grave servitù

non ardiscono di sciogliersi, et più dalla buona fortuna che dalla prudenza sono

governati, [...] perö fu già chiamata la Lega delli elementi discordi».15

Die ungleichen und wohl daher auch uneinigen Mitglieder waren also zur Sicherung
ihrer Existenz gezwungen, trotz ihrer Gegensätze aufgrund fehlender Alternativen
einen Modus Vivendi zu finden.16

Dafür fanden sich verschiedene Verfahren, Rituale und Symbole, welche dazu beitragen

konnten, das Spannungsverhältnis zwischen faktischer Ungleichheit und formaler
Gleichheit in einer praktikablen Schwebe zu halten, wie an Beispielen gezeigt werden

soll, die das Verhältnis von Demographie und Politik, das Zählen und Gewichten von
Stimmen sowie das Sitzen und Stehen an Versammlungen betreffen.

Demographie und Defensionale

Die vorhin schon angedeutete ausgeprägte Ungleichheit der Kantone hinsichtlich
ihrer Bevölkerungsgrösse schlug sich nieder in der Zahl der potentiell mobilisierbaren

Truppen, die 1608 vom venezianischen Gesandten Padavino und 1708 vom
französischen Gesandten Puyzieulx in ähnlichen Dimensionen geschätzt wurde,
wie sie die erste Volkszählung von 1798 vermuten lässt. Demnach differierte das

demographische und damit militärische Potential zwischen den kleinsten Kantonen
und dem grössten rund um den Faktor dreissig.
Diese Stärkeverhältnisse wurden jedoch in den gemeinsamen eidgenössischen

Verteidigungsplänen, die in den Defensionalen 1647 und 1668 ausgearbeitet wurden,

aus politischen Rücksichten angeglichen. Die Kontingente der kleinsten Kantone
sind daher nicht dreissigmal kleiner als das des grössten, sondern nur rund fünf- bis

sechsmal.

Dass diese Angleichung politisch motiviert war (und nicht etwa nur auf abweichenden

Schätzungen beruhte), zeigt sich daran, dass durchweg die Kontingente der protes-
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tantischen Kantone reduziert, jene der katholischen hingegen angehoben wurden.

Während sich also die Truppenkontingente der konfessionellen Blöcke gemäss

den Defensionalen von 1647 und 1668 ungefähr die Waage hielten, schätzten die

Gesandten eine deutliche protestantische Überzahl.

Zählen und gewichten

Die Stimmengleichheit der Kantone an der Tagsatzung ist unter dem Aspekt des

Föderalismus egalitär und gerecht, unter dem Aspekt der Demokratie (oder der

demographischen Repräsentation) aber völlig ungleich und ungerecht. Denn die

unterschiedlichen Grössen der Kantone bleiben bei der Regel «ein Kanton, eine

Stimme» unberücksichtigt. Da demographische Quantität in Gestalt der Miliztruppen

einen wichtigen Machtfaktor darstellte, erstaunt es kaum, dass diese Regel der

Stimmengleichheit unter Druck geriet. Dies geschah in mehreren Formen, die nun
diskutiert werden sollen.

Die Mehrheitsregel galt an der Tagsatzung nur in Geschäften, welche die Gemeinen

Herrschaften betrafen. Nur hier trat die Tagsatzung beziehungsweise eine Teilmenge

von ihr als Regierung auf. In den gemeineidgenössischen Angelegenheiten dagegen

galt das Einstimmigkeitsprinzip. Das bedeutete, dass jeder Stimme die Kraft eines

Vetos zukam - jedenfalls in der Theorie.

In der Praxis jedoch entwickelten die Eidgenossen verschiedene Verfahren, die man
als Angleichung der starren egalisierenden Regeln an die realen Machtverhältnisse

interpretieren kann. So wurden zum Beispiel einzelne Kantone, die sich einer

von der überwiegenden Mehrheit favorisierten Lösung verweigerten, kurzerhand

«vermächtigt» oder «gemächtigt», wie die Quellen diesen Vorgang nannten. Die

«Vermächtigung» bedeutete faktisch die Aufhebung der Vetoqualität der einzelnen

Kantonsstimme beziehungsweise im Prinzip die Aufhebung der Einstimmigkeitsregel.
Minderheiten konnten auf diese Weise gezwungen werden, sich einem Entscheid

zu fügen, den sie gar nicht mittragen wollten. Dabei handelte es sich zwar oft um

Fragen zweitrangiger Wichtigkeit - etwa was soll wann und wie dem französischen

König geschrieben werden -, aber nicht nur. Beispielsweise kam es sogar in der

grundsätzlichen Diskussion über den Beitritt eines Ortes oder den Geltungsbereich
des Mehrheitsentscheides zu «Vermächtigungen» einzelner Orte: Weil die Gesandten

von Zug und Glarus an der Tagsatzung vom 8. Juni 1501, als der Bund mit Basel

vereinbart wurde, «von iren Herren und Obern nit gwalt gehept haben, dieselben

ewig puntnuss zuzusagen, so haben wir uns derselben unsern lieben Eidgenossen von
den zweyen orten gemächtiget, sich nit von uns zu sundern».17 Vermächtigt wurden

keineswegs etwa nur die «kleinen» Orte, sondern auch tonangebende Orte wie Bern18

und Luzern. So entschied sich die Tagsatzung vom 2. September 1500, Luzern in
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Sachen der offenen Forderungen im Prättigau zu «gemächtigen», das heisst, Luzern
musste seine Forderungen ruhen lassen bis zum angekündigten Rechtstag und durfte
sie nicht selbst eintreiben.19

Oft aber mussten die Vertreter minoritärer Positionen gar nicht zum Einlenken

gezwungen werden. Gerade die kleineren, weniger mächtigen Orte neigten dazu,
ihren Gesandten den Auftrag mitzugeben, sie sollten sich nach der Mehrheit richten

beziehungsweise sich nicht von der Mehrheit absondern.20 Hier manifestiert sich ein

«Mehrheitsdruck», die Spannung zwischen realen Machtverhältnissen und formaler

Abstimmungsregel, auch wenn formal gerade nicht nach der Majoritätsregel
entschieden wurde. Dahinter verbarg sich die vom Diplomaten Marso angesprochene

Erfahrung der eidgenössischen Kantone, dass jeder einzelne für sich schnell als quantité

négligeable unter die Wahrnehmungs- und Relevanzschwelle der europäischen

Machtpolitik fallen konnte. Dagegen war es dem einzelnen Kanton im Verband mit
den zwölf übrigen möglich, ein Faktor im europäischen Spiel zu werden.

Schon das Verfahren zur Erhebung der Meinungen an der Tagsatzung eröffnete die

Möglichkeit, die Stimmen nicht nur zu zählen, sondern zu gewichten. Im Gegensatz

zu modernen Verhältnissen gab es nämlich an spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen
Versammlungen keine freie Diskussion, in der sich die Mitglieder in offener Reihenfolge

zum jeweiligen Thema äussern konnten. Vielmehr waren die Wortmeldungen
der Teilnehmer stark ritualisiert. An Tagsatzungen und Konferenzen wurden die

Voten, welche die Gesandten der Orte gemäss ihren Instruktionen (ob offen oder

eng formuliert) abzugeben hatten, der Reihe nach aufgerufen. An den Tagsatzungen
in Baden gehörte es zu den Pflichten des dortigen eidgenössischen Landvogts, die

Umfrage durchzuführen. Beginnend beim Bürgermeister von Zürich, der sonst die

Sitzung leitete, und weiter nach der offiziellen Rangfolge wurden die Gesandten

aufgefordert, ihre Instruktionen zu eröffnen beziehungsweise ihre Haltung darzulegen.21

Die Auswertung der Umfrage stand dem Gesandten Zürichs in seiner Rolle
als Vertreter des Vorortes zu.22

Da weder die Fragen noch die Antworten standardisiert waren, fielen sie oft äusserst

inkompatibel aus, wie ein Beispiel zeigen soll: Kurz nach der Niederlage von Mari-

gnano in der Poebene, in der die Eidgenossen die Schlacht gegen die Truppen des

französischen Königs 1515 verloren hatten, war eine Tagsatzung in Zürich angesetzt,

um die Frage zu beantworten,23 ob mit Frankreich lediglich ein Friedensvertrag, der

den Kriegszustand auf ewig beenden sollte, oder auch ein Soldbündnis, das dem

französischen König die Werbung von Söldnern in der Schweiz unter gewissen

Bedingungen und gegen beträchtliche Pensionszahlungen erlaubt hätte, angestrebt
werden solle.

Aus den Antworten der Umfrage wird deutlich, dass der gemeinsame Meinungsbil-
dungsprozess noch nicht abgeschlossen war. Klar für den Frieden und das Soldbündnis

traten die Orte Bern, Zug, Freiburg und Solothurn ein. Nur für den Friedensvertrag,
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aber nicht für ein Bündnis optierten Schwyz, Abt und Stadt St. Gallen. Eigentlich für
den Frieden (und das Bündnis) gestimmt waren Ob- und Nidwaiden, doch machten

sie ihre Unterschrift davon abhängig, dass jene Orte, die in der Rangfolge vor ihnen

standen, alle zustimmten. Auch Glarus brachte das Rangfolgeargument, allerdings
ohne inhaltliche Präferenz. Andere Orte (und Zugewandte) hielten sich noch ganz
zurück. Die einen kündigten an, der Mehrheit folgen zu wollen - Appenzell, Wallis

-, die anderen - Uri, Bünden - wollten sich noch nicht entscheiden, sondern erst

einmal zuhören («losen»). Überhaupt fand sich in den meisten Voten ein Hinweis
darauf, man wolle erst mal hören, was die anderen tun. Zwei Boten verwiesen darauf,
dass die Meinungsbildung innerhalb ihres Kantons beziehungsweise innerhalb ihrer
Bünde noch nicht abgeschlossen war: Zürich wollte die Gemeinden in Stadt und Land

befragen, die Bündner hatten ihre Gemeinden noch nicht versammeln können.

Bis die Eidgenossen ihren internen Meinungsbildungsprozess abschliessen und den

Frieden mit Frankreich unterzeichnen konnten, verging noch ein gutes Jahr (mit vielen

Sitzungen), bis zur Unterzeichnung des Soldbündnisses noch sechs Jahre.

Das Verfahren der Umfrage war also nicht primär ein Abstimmungsverfahren, bei

dem es um die Ermittlung von Mehrheiten zu klar umrissenen Sachfragen ging, die

durch eindeutig formulierte Ja-Nein-Fragen ermittelt wurden. Vielmehr dienten die

Umfragen dem vorsichtigen Austausch von Positionen, der subtilen und offenen

Druckausübung,24 dem argumentierenden Werben und dem kruden Drohen. Zu den

üblichen Drohgebärden gehörte die Ankündigung, die Sitzung sofort zu verlassen,

wenn nicht diese oder jene Vorbedingung - zum Beispiel die Behandlung eines

bestimmten Geschäfts,25 die Umstellung der Tagesordnung,26 die Entfernung eines

unerwünschten Sitzungsteilnehmers27 und so weiter - erfüllt würde.

Auch zeigte sich, dass das Resultat einer solchen Umfrage innerhalb eines gewissen

Spielraums vom Leiter der Umfrage interpretiert (manipuliert) werden konnte. Ein

geschickter Sitzungsleiter konnte die aus den Umfragen gewonnenen Positionen

so mit einer allgemeinen Beschreibung der Problemlage verknüpfen, dass gewisse

Argumente unter den Tisch fielen, andere dagegen grösseres Gewicht erhielten.28

Sitzen und stehen

Wie Gleichheit beziehungsweise Ungleichheit im räumlichen Arrangement der

Akteure sichtbar gemacht werden konnte, wird im Vergleich zeitgenössischer

Abbildungen der Tagsatzung zu Baden beziehungsweise der Versammlung der

französischen Generalstände in Blois 1576 deutlich.29 An der Tagsatzung waren
eher wenige Personen beteiligt, der Raum war locker strukturiert, eine klare Trennung

durch Schranken und Bänke fehlte, es gab kein übermässig hervorgehobenes
Zentrum: keinen Baldachin, kein Podest, keinen Katheder oder ähnliche Elemente
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der Distinktion, wie sie auf Abbildungen der repräsentativen Versammlungen des

frühneuzeitlichen Europa, wie zum Beispiel der französischen Etats Généraux in

Blois 1576, erkennbar sind. Die soziale Überlegenheit des Herrschers gegenüber
den Ständen zeigte sich in den Bildern der Ständeversammlungen nicht nur vertikal
durch die mittels Treppen, Podest, Thron und Baldachin betonte Höhe, sondern auch

horizontal durch die relativ grossen Leerräume, die zwischen dem Herrscher und den

Ständen ausgespart blieben und die dazu führten, dass sich die übrigen Personen im
Saal auf kleinem Raum drängen mussten. So inszenierten diese Bilder Herrschaft
als räumliche und damit auch soziale Distanz.

Die Tagsatzungsboten dagegen sassen auf Holzbänken mit Lehne. Alle Deputierten

sassen, während in den Versammlungen der Etats Généraux in Gegenwart des Königs
nur der Klerus und der Adel sitzen durften, die Vertreter des Tiers Etat hingegen zu
stehen hatten.30 Die Beobachtung, dass an den eidgenössischen Versammlungen alle

sitzen, war den Zeitgenossen der Mitteilung wert. So bemerkte Abraham Ruchat in
der Beschreibung eines Stiches der Badener Tagsatzung über die Tagherren: «Iis

sont tous assis & couverts.»31

Neben dem Sitzenkönnen war offenbar wichtig, dass alle Tagsatzungsboten ihre

Kopfbedeckungen trugen. Den Hut gezogen hatten dagegen die Personen, die

Dienerfunktionen wahrnahmen: der Landvogt, der den Gast zu seinem Stuhl leitete,
der Schreiber, der die Aufträge und Beschlüsse protokollierte, und der Läufer, der

die neuesten Nachrichten und Briefe brachte. Mit dem Hut in der Hand erschienen

auch die Bittsteller, Ansprecher und Anwälte der Parteien, die auf ihre Vorlassung
warteten.32

Wenn der französische König in der Versammlung der Etats Généraux das Wort

ergriff, waren die Kleriker und Adeligen gehalten, ihre Hüte zu ziehen, die Vertreter
des Tiers Etat hatten zudem niederzuknien.33

In der Tagsatzung galten für alle Mitglieder dieselben Regeln für die Wortmeldung,
während bei den Sitzungen der Etats Généraux die Vertreter des Dritten Standes ihre

Gravamina in der knienden Stellung von Supplikanten vortragen mussten.34

Die Sitzordnung war über die symbolische Abbildung der Rangordnung hinaus insofern

von Bedeutung, als sie zugleich Teil der Verfahrensordnung für Abstimmungen
war. Denn Entscheidungsfindungsprozesse wurden über das Umfrageverfahren
organisiert. Es spielte also durchaus eine Rolle, wer zuerst sprach und wer zuletzt. Die

Reihenfolge des Sprechens hielt sich ebenso wie die in Rotation erfolgende Vergabe

von Posten an die zeremonielle Rangfolge in der Aufzählung der dreizehn Kantone.

Daher sind auf dem schon erwähnten Bundestaler von 1546 die Kantone auch nicht
reihum im Uhrzeigersinn angeordnet, sondern von oben nach unten, links und rechts

alternierend. Bei der Anordnung in einer Kreisform käme sonst der Rangniedrigste
direkt neben den Ranghöchsten zu stehen. Bei der Anordnung von oben nach unten

dagegen ist die Rangfolge trotz Kreisform nicht aufgehoben.
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Fiktion der Gleichheit

Die beschriebenen politischen Verfahren produzierten offensichtlich eine tragfähige
Fiktion der Gleichheit der eidgenössischen Orte. Diese Fiktion diente dazu, die unter
sich an Macht, Grösse, Konfession, politischer Kultur etc. sehr ungleichen Mitglieder

in einen Kommunikations- und Aushandlungsprozess zu verstricken, an dem

sie zumindest mit formal gleich langen Spiessen teilnehmen konnten. Dies scheint

zu den langfristigen Voraussetzungen gehört zu haben, welche die Kooperation der

nur scheinbar gleichen, tatsächlich aber ebenso ungleichen wie uneinigen Mitglieder

im Bunde überhaupt ermöglichten. Die politischen Spielregeln intendierten die

Kaschierung der ungleichen Machtverteilung.
Dennoch verhinderte diese formale Gleichheit der Kantone in den Verfahren nicht,
dass die potenteren ihre Vormacht in Form von feinen Unterschieden sichtbar werden

lassen konnten. Die Inszenierung von Differenz vollzog sich in Form der Betonung
sozialer Distanzen und vor allem in der grossen Bedeutung der Rangfolgen, die

ebenso der symbolischen Darstellung von Ungleichheiten dienten wie sie auch

verfahrenstechnische Vor- und Nachteile zuschrieben und damit reale Machtmittel
darstellten. In diesem Beispiel scheint sich der Satz Pierre Bourdieus zu exemplifizieren,

wonach «die objektiven Kräfteverhältnisse sich ihrer Tendenz nach in den

symbolischen Kräfteverhältnissen, in den diversen Sichtweisen von sozialer Welt,
die zur Perpetuierung jener Kräfteverhältnisse beitragen, reproduzieren.»35
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